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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1985

Norm

ABGB §777

ABGB §863 B

ABGB §863 H

Rechtssatz

In der bloßen Unterlassung einer neuen letztwilligen Verfügung nach der Geburt weiterer Kinder selbst durch viele

Jahre kann kein zwingender Schluß auf eine Absicht des Erblassers abgeleitet werden, diese Kinder zu benachteiligen.

Mindestens gleich schwer wiegt das Gegenargument, daß der Erblasser auf den Schutz dieser Kinder durch das Gesetz

vertrauen konnte.
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